
 

 

 
 

 

Haushaltssatzung der Stadt Besigheim für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat  

am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 

 

§ 1  

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen     Euro 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 46.871.290 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -48.157.250 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.285.960 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -1.285.960 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 45.856.210 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -44.679.130 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

1.177.080 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.235.700 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -9.059.790 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-3.824.090 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-2.647.010 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 3.724.240 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -1.077.230 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

2.647.010 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

0 

 



 

 

 
 

 

§ 2  

Kreditermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.724.240 Euro. 

 

§ 3  

Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,  
die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0 Euro festgesetzt. 

 

§ 4  

Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 Euro. 

 

 

Ausgefertigt: Besigheim, den 28.01.2026 

gez. 

Dr. Florian Bargmann 

Bürgermeister                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


